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Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit dem Dritten Modernisierungsgesetz Bayern und den darin enthaltenen Änderungen der Vorschriften zur UVP-
Pflicht von Vorhaben zur weiteren Erschließung des bayerischen Alpenraums, insbesondere für den Skitourismus. Diese Änderungen folgen
dem generellen Trend, den Kreis potenziell UVP-pflichtiger Vorhaben zu verringern. In bestimmten Fällen mag dies im Zuge von Überlegungen
zu Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung gerechtfertigt sein. Bei den hier in Rede stehenden Anlagen zur weiteren Erschließung des Al-
penraums für den Skitourismus ist die Einengung der UVP-Pflicht jedoch sehr kritisch zu beurteilen. Sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
EU-rechtskonform. Es fehlt insbesondere an der notwendigen Begründung, die auf das fehlende Potenzial derartiger Projekte für erhebliche
Umweltauswirkungen abstellen müsste. Auch die Vereinbarkeit mit den Zielen der Alpenkonvention und der EU-Wiederherstellungs-Verord-
nung steht in Frage. Die besondere Sensibilität des Alpenraums und der fortschreitende Klimawandel, der die ökologische Sensibilität und das
Risikopotenzial für Naturgefahren in den Alpen weiter erhöht, begründen vielmehr ein besonderes Konfliktpotenzial derartiger Vorhaben. Auf-
grund dieser Sachverhalte ist ein öffentliches Zulassungsverfahren mit UVP in höchstem Maß gerechtfertigt. Bemühungen zur Planungsbe-
schleunigung sollten sich auf andere Vorhaben konzentrieren.
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Abstract

The article deals with Bavaria's Third Modernisation Act and the changes it contains to the regulations governing the EIA requirement for pro-
jects aimed at further developing the Bavarian Alpine region, particularly for ski tourism. These changes follow the general trend of reducing
the number of projects potentially subject to EIA. In certain cases, this may be justified in the context of reducing bureaucracy and speeding up
planning. However, in the case of the facilities under discussion here for the further development of the Alpine region for ski tourism, the restric-
tion of the EIA requirement must be viewed very critically. It is highly unlikely to be in line with EU law. In particular, there is a lack of the neces-
sary justification, which would have to be based on the lack of potential for such projects to have a significant environmental impact. Compatib-
ility with the objectives of the Alpine Convention and the EU Restoration Regulation is also questionable. The particular sensitivity of the Alpine
region and ongoing climate change, which further increases ecological sensitivity and the risk potential for natural hazards in the Alps, rather
justify the particular conflict potential of such projects. In view of these circumstances, a public approval procedure with an EIA is highly justi-
fied. Efforts to speed up planning should focus on other projects.
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1. Einleitung: genereller Trend, den Kreis der po-
tenziell UVP-pflichtigen Vorhaben zu verringern

Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern vom 25.07.2025 ändert un-
ter anderem das UVP-Recht: Es hebt die Schwellenwerte und Kriteri-
en für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
in den Zulassungsverfahren für Seilbahnen und Skilifte nach dem
Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG), für Skipisten
nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) sowie für
Beschneiungsanlagen nach dem Bayerischen Wassergesetz (BayWG)
deutlich an. Damit fügt sich diese Novelle in die umweltpolitische
Entwicklung der letzten Jahre ein, den Anwendungsbereich der UVP

schrittweise zu verkleinern. Andere neuere Beispiele hierfür sind die
Ausnahmen von der UVP-Pflicht in so genannten Beschleunigungs-
gebieten  für  Projekte  der  Erneuerbaren  Energien  aufgrund  von
Art. 15c  der  Erneuerbare-Energien-Richtlinie  in  der  Fassung  von
2023 (RED III), die engere Formulierung des Begriffs „Änderung“ in
§ 17 Abs. 1 FStrG und § 18 Abs. 1 AEG, die Regelungen über Aus-
nahmen von der Vorprüfungs- oder UVP-Pflicht in den §§ 14a bis 14d
UVPG und einzelne landesrechtliche Vorschriften mit ähnlicher Wir-
kung.

Ohne Zweifel ist es sinnvoll, bei Überlegungen zu Bürokratieab-
bau und Planungsbeschleunigung auch den Anwendungsbereich der
UVP kritisch zu prüfen und ggf. zu verkleinern. Dies hat insbesondere
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in Fällen Sinn, in denen kleinere Vorhaben, z. B. Erweiterungen oder
Änderungen, absehbar keine komplexen Umweltauswirkungen aus-
lösen können. Vertretbar ist auch die Verlagerung der schutzgutüber-
greifenden und öffentlichen UVP auf die vorgelagerte Planungsebe-
ne, wenn dort am besten über den Standort des Vorhabens entschieden
werden kann, die Wahl des Standorts die wesentlichen Umweltaus-
wirkungen determiniert und sich die folgende Zulassungsebene auf
die Festlegung technischer Details beschränken kann, deren Wirkun-
gen weitgehend standardisiert abgeprüft werden können. Dies ist z. B.
bei Windenergieanlagen der Fall. Das Bayerische Dritte Modernisie-
rungsgesetz geht nach Ansicht der Autoren aber über derartige mit
dem Regelungsziel der UVP-Richtlinie und der RED III vereinbare
Fälle hinaus und war deshalb auch von Anfang an heftig umstritten
(vgl.  Frasch 2025; Walter 2025; Kveton 2025; als Beispiel für eine
kritische Stellungnahme SRL 2025). Die nachfolgenden Ausführun-
gen werden dies näher erläutern und dabei den Fokus darauf legen,
den Gesetzesinhalt am Maßstab der UVP-Richtlinie zu messen. Da-
neben befassen sie sich auch kursorisch mit der Frage, ob die neuen
bayerischen Vorschriften mit der  Alpenkonvention in Einklang ste-
hen.

2. Regelungen zur UVP im Dritten Modernisie-
rungsgesetz Bayern und die besondere 
Problemlage

Das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern erhöht die Schwellenwerte
für die UVP-Pflicht für den Bau von Beschneiungsanlagen im Allge-
meinen von 15 Hektar auf 20 Hektar und in Schutzgebieten von 7,5
Hektar auf 10 Hektar. Für Skipisten betrug der Schwellenwert bisher
10 Hektar; er ist nun im Allgemeinen auf 20 Hektar und in Schutzge-
bieten von 5 auf 10 Hektar erhöht worden. Auch beim Bau von Seil-
bahnen wurden die Voraussetzungen für die UVP-Pflicht gelockert.
Bisher galt diese Pflicht entweder beim Erreichen einer bestimmten
Beförderungskapazität oder aber bei einer bestimmten Luftlinienlän-
ge zwischen Tal- und Bergstation. Nunmehr müssen für die UVP-
Pflicht beide Bedingungen erfüllt sein. Außerdem ist die erforderliche
Luftlinie von 1.000 m (Schlepplifte) oder von 2.500 m (übrige Seil-
bahnen) auf pauschal 3.000 m verlängert worden.

Die Besonderheit dieser Fälle liegt in der Art der Vorhaben und
der besonderen Sensibilität des Alpenraums mit seinen besonderen
klimatischen, geologischen und ökologischen Bedingungen. Beispie-
le hierfür sind die hohe Erosionsgefährdung des Bodens, die besonde-
re Störanfälligkeit des Wasserhaushalts, die besonderen klein- und
mesoklimatischen Verhältnisse sowie die sehr kleinräumig struktu-
rierte und durch lange Entwicklungszeiten gekennzeichnete Ökosys-
temvielfalt mit ihrer hohen Störanfälligkeit (s. bereits Tappeiner et al.
1998). Besonders relevant ist dabei der fortschreitende Klimawandel,
der insbesondere im Hochgebirge ohnehin zu gravierenden ökologi-
schen Veränderungen führt und die alpinen Risiken für Mensch und
Natur erkennbar zunehmen lässt.

Werden nun die Schwellenwerte der UVP-Pflicht für die betroffe-
nen Projekttypen – Skipisten, Seilbahnen, Skilifte, Beschneiungsan-
lagen – deutlich angehoben, hat dies zur Folge, dass derartige Projek-
te zukünftig ohne UVP und somit ohne Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
nehmigt werden können. Damit entfallen für diese Projekte der not-
wendige öffentliche Diskurs und die umfassende Ermittlung und Be-
wertung möglicher Umweltfolgen und Schadensrisiken, die nach den
Regelungen der UVP-Änderungsrichtlinie 2014 auch den Klimawan-
del einschließen sollen (vgl. deren Erwägungsgrund 13). Die Chance,
im Vorfeld der Zulassung kritische Punkte transparent zu diskutieren
und zu klären, wird vergeben. Die Möglichkeit, alle Optionen für Ver-
meidung, Minderung sowie Kompensation transparent und umfas-
send im Vorfeld der Zulassungsentscheidung zu prüfen und zu bewer-
ten, wird eingeschränkt. Dies ist umso mehr zu kritisieren, als der
fortschreitende Klimawandel, wie bereits dargestellt, gerade für die
von den in Rede stehenden Projekten betroffenen alpinen Ökosyste-
me schwer vorhersehbare Folgewirkungen mit sich bringt und damit
auch die Prognosen über die Auswirkungen von Eingriffen in diesen
Räumen immer unsicherer werden (s. a.  Roseo et al. 2025). Ergän-

zend sei darauf hingewiesen, dass dies nicht nur die ökologischen
Wirkungen derartiger Vorhaben betrifft, sondern auch die Frage, ob
die klimatischen Entwicklungen und die zunehmende Erwärmung des
Alpenraums derartige Projekte mittel- bis langfristig überhaupt noch
ökonomisch rechtfertigen.

3. Zur Konformität der neuen Vorschriften mit der 
UVP-Richtlinie

Angesichts der geschilderten Problemlage stellt sich insbesondere die
Frage, ob die Gesetzesänderungen gegen EU-Recht verstoßen und da-
mit – bei einem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) – nichtig wären. Die Gesetzesänderung könnte ihr Ziel, mehr
Rechtssicherheit  und  Bürokratieabbau,  somit  gar  nicht  erreichen.
Denn Vorhabenträger und Behörden würden schon bei einem Verfah-
ren vor dem EuGH eher verunsichert. Ein denkbares Vorabentschei-
dungs- oder Vertragsverletzungsverfahren hätte zudem unkalkulier-
bare  Verzögerungen  oder  im Extremfall  gar  eine  vorübergehende
Stilllegung oder eine Rückbauverpflichtung bereits errichteter Anla-
gen zur Folge. Damit würde es dem Ziel der Planungsbeschleunigung
völlig zuwiderlaufen.

3.1 Kriterien und Schwellenwerte für die UVP-
Pflicht aufgrund des Art. 4 Abs. 2 der UVP-
Richtlinie

Gegen die EU-Rechtskonformität spricht maßgeblich Folgendes: Die
hier interessierenden Vorhaben, die Gegenstand des neuen bayeri-
schen  Gesetzes  sind,  fallen  unter  Anhang  II  der  UVP-Richtlinie.
Grundsätzlich besitzen die Mitgliedstaaten bei der Bestimmung der
UVP-Pflicht solcher Projekte einen Bewertungsspielraum. Dieser ist
aber nicht grenzenlos. Der Anhang II der UVP-Richtlinie war im eu-
ropäischen  Richtlinienänderungsverfahren  Gegenstand  intensiver
Debatten unter den Mitgliedstaaten, da alle Projekttypen, die dort ge-
listet sind, aufgrund ihres Eingriffspotenzials nur im Ausnahmefall –
nicht in der Regel – ohne UVP genehmigt werden können, sofern
nachgewiesen werden kann, dass sie keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen verursachen.

Dementsprechend hat  auch der EuGH in ständiger Rechtspre-
chung schon mehrfach klargestellt, dass die Staaten die UVP-Schwel-
lenwerte und -Kriterien so festlegen müssen, dass Vorhaben, die nach
den Auswahlkriterien des Anhangs III der UVP-Richtlinie mit erheb-
lichen Umweltauswirkungen verbunden sein können, tatsächlich er-
fasst und einer UVP unterzogen werden (ständige Rechtsprechung,
z. B. EuGH 1996: Rn. 50 ff., 1999: Rn. 75, 2023: Rn. 39). Nun ist der
Maßstab der erheblichen Umweltauswirkungen zwar relativ unbe-
stimmt und gerade dadurch eröffnen sich den Mitgliedstaaten aber un-
terschiedliche Regelungsmöglichkeiten. Ein Staat überschreitet sei-
nen Bewertungsspielraum jedoch eindeutig,  wenn er die Kriterien
und/oder Schwellenwerte so festlegt, dass in der Praxis die Mehrheit
aller Projekte eines bestimmten Typs von vornherein von der UVP-
Pflicht ausgenommen ist.

Dieser Fall trifft auf die bayerische Novelle zu. Mit der Anhebung
der Schwellenwerte sind die meisten – wenn nicht alle – Vorhaben aus
den Bereichen Skipisten, Beschneiungsanlagen und Skilifte, die in
der Praxis zu erwarten sind, von der UVP-Pflicht entbunden. Wie die
Begründung zum Regierungsentwurf des Dritten Modernisierungsge-
setzes ausführt, ging der Gesetzgeber bereits bei der ursprünglichen
Einführung des  Schwellenwerts  für  Beschneiungsanlagen  im Jahr
1999 davon aus, dass auf Grundlage der vorliegenden Statistiken über
in Bayern errichtete Anlagen dieses Typs nur in etwa 10 % der Geneh-
migungsverfahren eine UVP durchzuführen sei (Bayerischer Landtag
2025 unter Verweis auf Bayerischer Landtag 1999: 28). Aufgrund der
Entwicklung der letzten 25 Jahren würden mittlerweile deutlich grö-
ßere Pistenanteile beschneit als 1999 und die zwischenzeitlich gesam-
melten Erfahrungen zeigten, dass eine Anhebung der Schwellenwerte
vertretbar erscheine (Bayerischer Landtag 2025: 12).

Mit keinem Wort wird die Umweltrelevanz derartiger Vorhaben
erwähnt. Dabei ist es offensichtlich, dass Projekte des Skitourismus in
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den betroffenen sensiblen Gebirgsregionen erhebliche negative Um-
weltauswirkungen haben können. Zudem ist davon auszugehen, dass
gerade bei Erweiterungsvorhaben – etwa der Vergrößerung von Be-
schneiungsflächen in einem Skigebiet – die Umweltrelevanz der Pro-
jekte, also deren Beeinträchtigungspotenzial, wegen der schon beste-
henden Vorbelastungen durch die  vorhandenen Skipisten und Be-
schneiungsflächen eher zu- als abnimmt. Entsprechendes gilt für die
Erweiterung von Skipisten oder Liftanlagen. Ungeachtet dessen sind
die Schwellenwerte für die UVP signifikant heraufgesetzt worden.
Dies dürfte dazu führen, dass sogar mehr als 90 % der in den nächsten
Jahren konkret geplanten Vorhaben dieses Typs ohne UVP zugelassen
werden können.

Die Begründung des Gesetzentwurfs erläutert nicht konkret, dass
diese Verfahrenserleichterungen im Lichte der  UVP-Richtlinie un-
schädlich seien, weil es unterhalb der neuen Werte keine Vorhaben
mit erheblichen Umweltauswirkungen gebe. Im Vordergrund stehen
vielmehr die Ziele des Bürokratieabbaus und der Verfahrensvereinfa-
chung. Auch dies sind zwar politisch wichtige und unterstützenswerte
Intentionen; es handelt sich jedoch nicht um Gesichtspunkte, die es
nach  der  UVP-Richtlinie  und  der  ständigen  Rechtsprechung  des
EuGH gestatten würden, bei Vorhaben mit erheblichen Umweltaus-
wirkungen stets oder doch regelmäßig von einer UVP abzusehen.

Die Anhebung der Schwellenwerte in Bayern wird in der öffentli-
chen Diskussion und in der Begründung zum Gesetzentwurf auch da-
mit gerechtfertigt, dass sich entsprechende Schwellenwerte ebenfalls
im  österreichischen  UVP-Recht  fänden.  Diese  Argumentation  er-
scheint nur auf den ersten Blick schlüssig. Genauer betrachtet lassen
sich die österreichischen Regelungen jedoch nicht „eins zu eins“ auf
die bayerischen Verhältnisse übertragen. Zunächst ist festzuhalten,
dass die Bergkörper und Hanglagen und damit auch die Skigebiete in
Österreich in vielen Fällen bedeutend größer bzw. länger als diejeni-
gen der kleinteiligeren und niedrigeren bayerischen Alpen sind. Zu-
dem ist fraglich, ob die österreichischen UVP-Schwellenwerte selbst
für die dortigen naturräumlichen Verhältnisse angemessene Größen-
dimensionen aufweisen.  Denn im April  2024 hat die Europäische
Kommission Österreich in einem Vertragsverletzungsverfahren auf-
gefordert, seine Rechtsvorschriften in Einklang mit der UVP-Richtli-
nie zu bringen. Im Mai 2025 schloss sich eine mit Gründen versehene
Stellungnahme  der  Kommission  an  (Europäische  Kommission
2025).1 Die Pressemitteilung der Kommission enthält zwar keine nä-
heren Angaben über die betroffenen Projekte; es dürfte jedoch um die
hier relevanten Vorhaben gehen. Österreich beabsichtigt infolge der
Aufforderung aus Brüssel aktuell, die einschlägigen Schwellenwerte
für die UVP-Pflicht etwa bei Vorhaben zur Erschließung neuer Skige-
biete oder beim Bau von Wasserspeichern zur Beschneiung zu halbie-
ren.2

3.2 Kumulationsvorschriften für Änderungen und 
Erweiterungen von Seilbahnen, Skiliften, 
Skipisten und Beschneiungsanlagen

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es in den bis-
herigen Regelungen zur UVP-Pflicht von Seilbahnen und Skiliften
nach dem BayESG, von Skipisten nach dem BayNatSchG und von
Beschneiungsanlagen nach dem BayWG bereits Schwachstellen im
Hinblick auf die EU-Rechtskonformität gibt. In allen drei Gesetzen
werden  die  Kumulationsregelungen  für  Änderungs-  und  Erweite-
rungsvorhaben  auf  den  Teil  der  jeweiligen  Bestandsanlage  be-
schränkt, der nicht älter als zwei Jahre ist.3 Alle früher in Betrieb ge-
gangenen Anlagenteile dürfen vernachlässigt werden, obwohl auch
sie erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt zur Folge haben kön-
nen und sich maßgeblich auf die Vorbelastung des betroffenen Berg-
raums auswirken. Da Erweiterungs- und Änderungsvorhaben bei die-

1 Es geht um das Vertragsverletzungsverfahren INFR(2024)2012.

2 Vgl. den Hinweis des Bayerischen Rundfunks (Kveton 2025). Ein Ent-
wurf des beabsichtigten Änderungsgesetzes ist bisher nicht im Internet 
veröffentlicht.

3 Art. 13 Abs. 3 S. 2 BayESG, Art. 10 Abs. 2 S. 3 BayNatSchG, Art. 35 
Abs. 4 S. 6 BayWG.

sen Projekttypen durchaus häufig auftreten, eröffnen die drei Gesetze
die Möglichkeit, durch leicht zeitversetzte Realisierung von Großpro-
jekten die UVP-Pflicht gezielt zu umgehen. Diese Art der Salamitak-
tik ist jedoch nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nicht richtli-
nienkonform. Bereits mit dem Irland-Urteil aus dem Jahr 1999 stellte
der EuGH (1999: Rn. 73 ff.) klar, dass Vorhaben, die mit anderen be-
reits bestehenden Eingriffen derselben Art zusammenwirken, bei der
Frage der UVP-Pflicht kumulierend zu betrachten sind. Denn die ver-
schiedenen Einzelvorhaben, die zwar für sich genommen festgesetzte
Schwellenwerte nicht überschreiten, können zusammen dennoch er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Dieser eindeutigen Vorgabe der UVP-Richtlinie entspricht auch
das UVPG des Bundes: Mit der grundlegenden Novelle dieses Geset-
zes im Jahr 2017 entfiel die gleichzeitige Verwirklichung als Voraus-
setzung für die Kumulation mehrerer  Vorhaben derselben Art  (§§
10 ff. UVPG). Lediglich der „Altbestand“ wird nicht in die kumulati-
ve Betrachtung einbezogen, d. h. jene Projekte, die bereits vor In-
krafttreten der der UVP-Richtlinie 85 oder der UVP-Änderungsricht-
linie 97 existierten oder zugelassen waren.

Im Übrigen sind die erwähnten bayerischen Vorschriften ohnehin
so eng gefasst, dass mehrere zeitlich versetzte Änderungs- oder Er-
weiterungsvorhaben nur selten kumulativ betrachtet werden können.
Denn jede solche Änderung oder Erweiterung wird schon aus ökono-
mischen Gründen in der Regel für größere Zeiträume als nur für zwei
Jahre geplant, selbst wenn der Vorhabenträger nicht beabsichtigt, sie
mithilfe der „Salamitaktik“ von der UVP-Pflicht freizustellen.

Daher ist zwecks EU-Rechtskonformität sehr zu empfehlen, in
den bayerischen UVP-Vorschriften  die  Beschränkung analog zum
UVPG des Bundes aufzuheben, nach der derjenige Teil des Bestands
dem  beabsichtigten  Änderungs-  oder  Erweiterungsvorhaben  nicht
mehr zugerechnet wird, der bereits mehr als zwei Jahre vor Eingang
des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorha-
bens bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden ist.

4. Konformität der neuen Vorschriften mit dem 
Naturschutzprotokoll zur Alpenkonvention?

Da sich dieser Beitrag allein mit der UVP-Pflicht von Seilbahnen,
Skipisten, Skilifte und Beschneiungsanlagen befasst, würde es den
Rahmen sprengen, wenn er auch genauer untersuchte, ob die bayeri-
sche Novelle im Einklang mit anderen rechtlichen Vorgaben steht.
Der Vollständigkeit halber soll aber auch auf das Konfliktpotenzial
hingewiesen werden, welches nach Ansicht der Autoren ebenfalls mit
der Alpenkonvention besteht.

Dieses  Übereinkommen  wurde  von  der  Europäischen  Union
durch Ratsbeschluss genehmigt (Rat der EU 1996) und zudem unter
anderem von den Mitgliedstaaten, die – wie Deutschland – zugleich
Alpenanrainerstaaten sind, bis 1999 ratifiziert. Sie bindet als von der
Union geschlossene Übereinkunft die Organe der Union und die Mit-
gliedstaaten (Art. 216 Abs. 2 AEUV) und bildet damit einen Teil des
Unionsrechts.

Die Konventionsparteien vereinbaren Einzelheiten zur Durchfüh-
rung der Konvention in Protokollen (Art. 2 Abs. 3 Alpenkonvention).
Gegenwärtig existieren zehn solcher Protokolle, von denen die meis-
ten bestimmte Sachbereiche wie etwa Raumplanung und nachhaltige
Entwicklung, Berglandwirtschaft, Tourismus oder Energie betreffen.
Im Zusammenhang mit den hier behandelten bayerischen Vorschrif-
ten ist das Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention im Be-
reich  Naturschutz  und Landschaftspflege  („Naturschutzprotokoll“)
maßgeblich. Auch dieses Protokoll ist ein völkerrechtlicher Vertrag;
er  wurde  durch  Gesetz  vom 16.08.2002 in  Bundesrecht  transfor-
miert.4 Konkret geht es um die Pflichten jeder Vertragspartei,
1. im Einklang mit dem Protokoll die erforderlichen Maßnahmen zu

ergreifen, um den Schutz, die Pflege und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft im Alpenraum, ein-
schließlich der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Viel-
falt und ihrer Lebensräume unter gleichzeitiger Berücksichtigung

4 s. BVerwG 2023: Rn. 23 zur bayerischen Inntal-Süd-Verordnung
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ihrer ökologisch tragbaren Nutzung sicherzustellen (Art. 2 des
Naturschutzprotokolls),

2. die Ziele dieses Protokolls auch in ihren anderen Politiken zu be-
rücksichtigen,  u. a.  in  den  Bereichen  Raumplanung,  Boden-
schutz, Sicherung des Wasserhaushalts und der Wasserqualität so-
wie Tourismus (Art. 4 des Naturschutzprotokolls), und

3. den Grundschutz im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege  gemäß Art. 10  des  Naturschutzprotokolls  zu  ge-
währleisten, d. h.
• sich im gesamten Alpenraum unter Mitberücksichtigung der

Interessen der ansässigen Bevölkerung um die Verringerung
von  Belastungen  und  Beeinträchtigungen  von  Natur  und
Landschaft zu bemühen,

• darauf hinzuwirken, dass alle raumbedeutsamen Nutzungen
natur- und landschaftsschonend erfolgen, und

• alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung und, soweit erfor-
derlich, Wiederherstellung besonderer natürlicher und natur-
naher  Landschaftsstrukturelemente,  Biotope,  Ökosysteme
und traditioneller Kulturlandschaften zu ergreifen.

Zumindest auf den ersten Blick ist unklar, inwieweit die bayeri-
sche Novelle diese Anforderungen berücksichtigt hat. Die Begrün-
dung zum Entwurf spricht die Thematik nicht an. In Bezug auf Be-
schneiungsanlagen heißt es dort nur: „Die zwischenzeitlich gesam-
melten  Erfahrungen  zeigen,  dass  eine  moderate  Anhebung  der
Schwellenwerte auf 20 ha in allgemeinen Gebieten und 10 ha in den
besonderen Gebieten nach Art. 35 Abs. 4 Satz 4 BayWG n. F. vertret-
bar erscheint. Durch Beibehaltung der UVP-Pflicht ab einer Höhenla-
ge von 1 800 m üNN in Art. 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BayWG ist sicher-
gestellt, dass in den klimatisch besonders sensiblen Bereichen ober-
halb der Baumgrenze, in denen in der Regel mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen  zu  rechnen  ist,  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt wird.“ (Bayerischer Landtag 2025: 12)

Im Zusammenhang mit Skipisten führt die Begründung aus: „Die
Erhöhung der Schwellenwerte für die Umweltverträglichkeitsprüfung
ist unter Beachtung der Kriterien gemäß Anhang III der UVP-Richtli-
nie sachgerecht.  Eine Differenzierung nach der Lage der Skipiste
(Höhe über 1 800 m üNN und innerhalb besonders empfindlicher Ge-
biete) bleibt aufrechterhalten. Dem Schutz von Natur und Umwelt
wird darüber hinaus durch die gleichbleibenden Schwellenwerte für
die Erlaubnispflicht nach Art. 10 Abs. 1 Satz 2 BayNatSchG, die als
Trägerverfahren für etwaige weitere fachrechtliche Anforderungen
dient, Rechnung getragen. Die materiell-rechtlichen Anforderungen
an Skipisten bleiben damit unberührt. Die Verfahren werden jedoch
durch  Erhöhung  der  Schwellenwerte  für  die  UVP  vereinfacht.“
(Bayerischer Landtag 2025: 13)

Soweit es um Seilbahnen geht, befasst sich die Begründung zum
Entwurf nicht mit den Auswirkungen der Änderung des Art. 13 Abs. 2
BayESG (Bayerischer Landtag 2025: 14).

Insgesamt lässt der Entwurf eine Auseinandersetzung mit den An-
forderungen des Naturschutzprotokolls somit vermissen.

5. Auswirkungen der neuen bayerischen 
Vorschriften auf die Pflichten nach der EU-
Wiederherstellungsverordnung

Da die neuen bayerischen Vorschriften die Vorprüfungspflicht ein-
schränken und damit  für  die  hier  relevanten Vorhaben die  Wahr-
scheinlichkeit  von erheblichen Beeinträchtigungen von Natur  und
Landschaft erhöhen, empfiehlt es sich ebenfalls zu klären, welche
Rolle diese zu erwartende Entwicklung für die Pflichten aufgrund der
EU-Wiederherstellungs-VO spielt. Insoweit besteht zwar kein rechtli-
cher  Konflikt;  offensichtlich  wäre  es  jedoch  kontraproduktiv,  zu-
nächst die Zulassung von Vorhaben zu erleichtern, die sich negativ
auf Natur und Landschaft auswirken. Denn dann müsste später, wenn
solche Beeinträchtigungen eingetreten sind, Wiederherstellungsmaß-
nahmen  ergriffen  werden.  Soweit  derartige  Maßnahmen  faktisch
überhaupt möglich sind, dürften sie immer erhebliche zusätzliche Zeit
und Kosten in Anspruch nehmen.

Dieser Zusammenhang wird im Entwurf zur bayerischen Novelle

ebenfalls nicht thematisiert. Er spielt jedoch auch hier eine Rolle: Die
Wiederherstellungs-VO hat zum Ziel, den heutigen vielfach mangel-
haften Zustand von Natur und Landschaft zu verbessern, einen Zu-
stand, der häufig auch durch zu großzügige Zulassung umweltbeein-
trächtigender Aktivitäten in der Vergangenheit verursacht wurde. Der
Erfolg von Wiederherstellungsmaßnahmen in den hier relevanten Al-
pengebieten wird indessen infrage gestellt, wenn auf der anderen Sei-
te nun die UVP- oder Vorprüfungspflicht für dort geplante Vorhaben
zum Teil entfällt. Gerade deswegen gewinnt die UVP als Vorsorgein-
strument an Bedeutung: Die Prüfung kann dazu beitragen, dass nega-
tive Auswirkungen auf die Umwelt von vornherein vermieden wer-
den, sodass später keine Beseitigung oder Kompensation von Schä-
den erforderlich wird. Es ist deshalb alles andere als überzeugend,
ihren Anwendungsbereich allein aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung und Verfahrensbeschleunigung einzuschränken, aber die in-
direkten Konsequenzen dieser Einschränkung aus den Augen zu las-
sen.
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